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I.  
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 241 „Römer-Quartier Hüls“ der Stadt 
Marl für den Bereich nördlich der Bergstraße zwischen Römerstraße und Volksbank vom 
23.03.2018  
 
Der Rat der Stadt Marl hat am 01.02.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 241 „Römer-Quartier 
Hüls“ für den Bereich nördlich der Bergstraße zwischen Römerstraße und Volksbank beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 241 ist im beiliegenden Übersichtsplan dargestellt. 
 

I. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 241 „Römer-Quartier Hüls“ für den Bereich nördlich der 
Bergstraße zwischen Römerstraße und Volksbank wird gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 241 erfasst innerhalb der Gemarkung Marl die 
Flurstücke 11, 15, 18 bis 20, 22 bis 24, 340, 348 bis 351, 451, 493, 494, 496 tlw., 539, 540, 595, 
597, 598 601, 602 und 625 tlw. der Flur 118 sowie teilweise das Flurstück 903 der Flur 125. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt: 
 im Westen durch die westliche Grenze der Römerstraße, 
 im Norden durch eine Planstraße, die nördlich des Flurstücks 600 (Römerstraße 47) in die 

Römerstraße mündet und nach Osten auf das Flurstück 626 (Ahornweg 21) zuläuft, 
 im Osten durch die westlichen Grundstücksgrenzen der und der Volksbank, und 
 im Süden durch die südliche Grenze der Bergstraße. 
 
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 241 sind 
den beigefügten Übersichtsplänen zu entnehmen. 
 

II. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird auf Grundlage des 
vorliegenden städtebaulichen Konzeptes sowie des Nutzungskonzeptes durchgeführt.“ 

 
 
Marl, 23. März 2018 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehender Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 241 „Römer-Quartier Hüls“ der Stadt 
Marl für den Bereich nördlich der Bergstraße zwischen Römerstraße und Volksbank vom 23.03.2018 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW  
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW  
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen 
den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist, nach Ablauf eines Jahres seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche 
Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat oder die Verletzung des 
Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch  
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

 
Marl, den 23.03.2018 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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II.  
Öffentliche Zustellung einer rechtswahrenden Mitteilung  
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III. 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 der Stadt Marl für den Bereich 
Dümmerweg nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) (Bebauungspläne der Innenentwicklung) vom 
23.03.2018 
 
Der Rat der Stadt Marl hat am 15.03.2018 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 im 
beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 ist im beiliegenden 
Übersichtsplan dargestellt. 
 
Hiermit mache ich gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB (Aufstellung der Bauleitpläne) den o.g. Beschluss des 
Rates öffentlich bekannt: 
 
„I. Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 vom 25.06.2015 wird 

aufgehoben. 
 
II.   Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 für den Bereich Dümmerweg, im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB), wird beschlossen. Ziel ist die 
Anpassung der Planung an die aktuelle Novellierung der Baunutzungsverordnung (BauNVO)“ 

 
Marl, 23. März 2018 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehender Beschluss zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 141 für den Bereich 
Dümmerweg vom 23.03.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW  
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW  
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen 
den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung 
übertragen ist, nach Ablauf eines Jahres seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche 
Bekanntmachung erforderlich ist, ein Jahr nach dieser nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat oder die Verletzung des 
Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet 
worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch  
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind. 

 
Marl, den 23.03.2018 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 


